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Straussenhaltung in der Schweiz – eine 
bewilligungspflichtige Wildtierhaltung

In der Schweiz gelten Straussenvögel als 
Wildtiere. Gemäss der eidgenössischen 
Tierschutzverordnung vom 23. April 2008 
bedarf die Haltung von Straussenvögeln, 
unabhängig davon, ob die Laufvögel pri-
vat oder gewerbsmässig gehalten wer-
den, eine Haltebewilligung. Im Sinne 
von gewerbsmässigen Straussenhaltun-
gen gelten Betriebe, in denen die Tiere 
zur Eier- bzw. Fleischgewinnung oder für 
ähnliche Zwecke gewerbs mässig gehal-
ten und genutzt werden. 

1. Die Ausbildung der verantwortli-
chen Tierhalter/innen
Eine Grundvoraussetzung für eine Bewil-
ligungserteilung aller gewerbsmässigen 
und privater Haltungen bewilligungs-
pflichtiger Wildtiere ist ein Ausbildungs-
nachweis des Tierhalters bzw. der Tier-
halterin. Damit eine Bewilligung für die 
Haltung von Laufvögeln erteilt werden 
kann, muss der verantwortliche Hal-
ter bzw. die verantwortliche Halterin 
mindestens über eine fachspezifische 
berufsunabhängige Ausbildung (FBA) 
verfügen. Werden neben den Straussen 
weitere Wildtierarten gehalten, ist sogar 
die Tierpflegerausbildung erforderlich. 
Die FBA für die Haltung von Laufvö-
geln ist in einen theoretischen Teil von 
40 Stunden sowie in eine Praktikumszeit 
von drei Monaten gestaltet. Vermittelt 
werden die nötigen Fachkenntnisse und 
praktische Fähigkeiten, die für die tierge-
rechte Haltung der Tiere, ihre verantwor-
tungsvolle Nutzung und Zucht sowie den 

schonenden Umgang mit ihnen erfor-
derlich sind. 
Die entsprechenden Ausbildungskurse 
werden von den vom Bundesamt für 
Lebensmittelsicherheit und Veterinär-
wesen (BLV) anerkannten Institutionen 
angeboten. Die entsprechenden Insti-
tutionen werden auf der Internetseite 
des BLV (www.blv.admin.ch; Stichworte 
Themen/Tierschutz/Aus- und Weiterbil-
dung) aufgeführt. Aktuell wird die FBA 
für die Haltung von Lauf vögeln durch 
den Strickhof (www.strickhof.ch) ange-
boten. 

2. Das Bewilligungsprozedere
Nach Erlangung der erforderlichen Aus-
bildung (FBA Strausse) sowie der Sicher-
stellung, dass die erforderlichen Halte-
bedingungen betreffend Unterbringung 
der Strausse erfüllt sind bzw. werden 
können, ist ein entsprechendes Bewil-
ligungsgesuch beim zuständigen kan-
tonalen Veterinäramt einzureichen. Im 
Kanton Graubünden ist dies das Amt für 
Lebensmittelsicherheit und Tiergesund-
heit (ALT). Nach Eingang des Gesuches 
werden die Voraussetzungen für eine 
Bewilligungserteilung geprüft und es 
wird bei entsprechender Erfüllung ein 
Kontrolltermin vor Ort vereinbart. Kann 
das ALT nach der örtlichen Kontrolle alle 
Mindestanforderungen an Unterbrin-
gung sowie Ausbildung der Halter/innen 
als ausreichend erfüllt beurteilen, wird 
die entsprechende Bewilligung, welche 
auf zwei (private Haltungen) und bis zu 
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In den Gehegen muss ein Unterstand 
oder ein Stall vorhanden sein, der allen 
Tieren gleichzeitig ausreichend Platz bie-
tet. Die Unterkunft muss dabei auch bei 
nasser Witterung trocken bleiben und 
eine windgeschützte Liegefläche für die 
Tiere aufweisen. Die Gehege sind so 
zu gestalten, dass keine spitzen Win-
kel resultieren und dass die Zugänge zu 
den Weiden von mindestens zwei Tieren 
gleichzeitig passierbar sind. Die Auslauf-
flächen sind so einzurichten, dass sich 
die Laufvögel arttypisch fortbewegen 
können. 
Zur Körperpflege und für das arttypische 
Verhalten der Laufvögel ist ein Sandbad 
anzubieten und so aufzustellen, dass es 
auch bei nasser Witterung trocken bleibt. 
Allenfalls sind sie dazu wie auch die von 
den Tieren gewählten Nistplätze zu über-
dachen. Die Sandbäder für Strausse müs-
sen mindestens eine Fläche von 6.25 m² 
und eine Tiefe von 0.2 m aufweisen.  
Um Verletzungen v. a. bei Schreckreakti-
onen der Tiere zu vermeiden, müssen die 
Zäune für die Laufvögel gut erkennbar 
sein, und es dürfen keine Elektrozäune 

zehn Jahre (gewerbsmäs sige Haltungen) 
befristet ist, erteilt.  

3. Die Tierschutz- und Wildtier-
verordnung BLV
Ergänzend zur Tierschutzverordnung 
regelt die Verordnung des BLV vom 
2. Februar 2015 über die Haltung von 
Wildtieren die gesetzlichen Anforde-
rungen an die Haltung von Wildtieren 
sowie den korrekten Umgang mit ihnen. 
Darunter fallen u. a. Themen wie Weide 
und Futter, Witterungsschutz und Böden 
wie auch die Beleuchtung. Aber auch 
das Verbot der Einzelhaltung der sozial 
lebenden Laufvögel. 

Gestaltung der Unterkünfte und der 
Auslaufflächen
Im Anhang 2 der Tierschutzverord-
nung sind die Minimalanforderungen 
für Gehege und Infrastruktur von Wild-
tierhaltungen definiert. Darunter fallen 
nicht nur die vorgeschriebenen Masse 
der Ställe und der Weideflächen, sondern 
auch besondere Anforderungen wie das 
für die Laufvögel erforderliche Sandbad. 
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e)    Für die private Haltung ist eine Bewilligung nach Artikel 89 notwendig.
 

Besondere Anforderungen
1)    Sandbad.
3)    Im Gehege muss ein Unterstand oder Stall vorhanden sein, der allen Tieren gleichzeitig Platz bietet, trocken bleibt und 

eine windgeschützte Liegefläche aufweist.
24) Ab dem 3. Lebensmonat ist über das ganze Jahr freier Zugang zu einem Auslauf oder einer Weidefläche zu gewähren.

Schutz von Natur, Landschaft und Tieren 
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Tabelle 2 
Gehege für Vögel   
Gehege für Vögel  Für Gruppen bis zu n Tieren    Für jedes weitere Tiera)  Innenraum Besondere Anforderungen 

  Anzahl Freigehege Voliereb)  Freigehege Voliereb) je Tierc)  

Tierarten  (n) Fläched) 
m2 

Fläched) 
m2 

Volumen 
m3 

Fläche 
m2 

Fläche 
m2 

Fläche 
m2 

 

1 Afrikanischer Strauss e) 2 
3 

1100 
1600 

– – 200 w, 
800 m 

– 6 1) 3) 24) 

2 Nandus e) 6   500 – –   50 – – 1) 3) 24) 
3 Kasuare e) 2   300 – – – – 10 2) 3) 4) 24) 26) 
4 Emu e) 2   500 – – 100 – – 1) 3) 24) 25) 26) 

5 Grosse Pinguine (ab Eselpinguin) e)g) 12 100 45 90 3 – 3 6) 7) 
6 Kleine Pinguine und Adéliepinguine e)g) 12 60 45 90 2 – 2 6) 7) 17) 

7 Pelikane  e) 4 60 – – 10 – 3 7) 8) 12) 
8 Kormorane, Schlangenhalsvogel  e)g) 6 40 20 50 2 3 – 7) 9) 10) 
9 Schuhschnabel  e)g) 2 100 – – 50 – 6 7) 

10 Sattelstorch, Riesenstorch, Marabu, Goliathreiher  e)g) 2 200 80 320 50 20 5 7) 12) 

11 Mittelgrosse und kleine Störche  e) 2 100 100 500 10 10 1 7) 10) 11) 
12 Grosse Reiher (Graureiher)  e) 6 100 100 500 5 3 1 7) 10) 11) 
13 Mittelgrosse Reiher (Kuhreiher)  e) 6 – 40 160 – 2 0,5 7) 10) 11) 
14 Hammerkopf  e) 6 – 40 160 – 5 2 4) 7) 8) 10) 11) 
15 Ibis, Waldrapp, Löffler  e) 12 – 40 160 – 2 0,5 7) 10) 11) 
16 Rohrdommel  e) 2 – 20 50 – 2 2 4) 7) 8) 10) 11) 
17 Kleine Reiher (Zwergrohrdommel)  e) 2 – 10 25 – – – 4) 7) 9) 10) 
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verwendet werden. Eine Zaunhöhe von 
mindestens 1.8 m ist bei der Haltung von 
Straus sen unbedingt einzuhalten. 

Weide und Futter
Laufvögel müssen spätestens ab dem 
dr it ten Lebensmonat permanenten 
Zugang zu Weide- oder Auslaufflächen 
haben. Der Zugang kann bei besonders 
kalter oder feuchter Witterung tage-
weise eingeschränkt werden. Das Wei-
demanagement muss sicherstellen, dass 
die Grasnarbe ganzjährig erhalten bleibt. 
Das angebotene Futter, welches ab der 
neunten Lebenswoche der Vögel über-
wiegend aus Raufutter bestehen muss, 
hat in der Qualität und Hygiene den 
Bedürfnissen der Straus se zu entspre-
chen. Zudem muss allenfalls mit den 
geeigneten Fütterungseinrichtungen 
sichergestellt werden, dass alle Tiere 
unabhängig ihrer hierarchischen Stellung 
in der Gruppe Zugang zu ausreichend 
Futter haben. Um die Kalkversorgung 
sicherzustellen, benötigen die Laufvö-
gel Grit oder andere geeignete Materi-
alien. Auch muss allen Tieren jederzeit 
dem Alter angepasste Gastrolithen für 
die Verdauung, wie auch Wasser zur Ver-
fügung stehen. 

Böden
Die Böden in den Gehegen wie auch die 
viel begangenen Böden im Freien, dürfen 
weder morastig noch erheblich mit Kot 
oder Urin verunreinigt sein. Eine Befesti-
gung mit geeigneten Materialien wie Kies, 
Sand oder Mergel kommt dabei infrage. 

Die Beleuchtung
Die Laufvögel dürfen weder ausschliess-
lich im Dunkeln, aber auch nicht aus-
schliesslich im Hellen gehalten werden. 
Müssen die Gehege ganz oder auch nur 
teilweise künstlich beleuchtet werden, ist 
der im natürlichen Lebensraum der Tier-
art herrschende Hell-Dunkel-Rhythmus 
annäherungsweise einzuhalten. Dazu 
ist die Beleuchtungsstärke wie auch die 
Qualität den Verhältnissen im natürlichen 
Lebensraum anzupassen. Mit einer gra-
duellen Dämmerlichtphase ist der Über-
gang von Hell zu Dunkel zu gestalten. 
 

Dr. med. vet. Hanna Luchsinger  
Amt für Lebensmittelsicherheit  

und Tiergesundheit

Straussenhaltungagrischa – Erlebnis Landwirtschaft
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Attraktionenpass an der agrischa

Erstmals wurde unseren kleinen Besu-
chern ein Attraktionenpass an der agri-
scha – Erlebnis Landwirtschaft in Zernez 
abgegeben. Dieser Pass diente den Kin-
dern als Führer durch die Ausstellung. So-
bald die Aufgaben an den verschiedenen 
Standorten gelöst wurden, gab es einen 
Stempel in den Pass.
Durch das Los des Bündner Bauernver-
bands ging unter allen Teilnehmenden 
eine Gewinnerin hervor. Fabia Mayolani 
aus Zernez gewann einen Gutschein von 
Agrotourismus Graubünden. Mit diesem 
Preis wartet bereits das nächste landwirt-
schaftliche Erlebnis auf die Familie Mayo-
lani.
Wir gratulieren ganz herzlich und wün-
schen viel Vergnügen!

Marlis Wieland
Bündner Bauernverband

Fabia Mayolani (Mitte) mit ihrem 
Übernachtungsgutschein von Agrotouris-
mus Graubünden. (Foto: F. Bezzola)

BuBa20_024   24 13.05.14   12:09


